
Anlage 1 
 

 Antrag an die Bürgerschaft  19.09.2017 
„Einrichtung einer Fahrradstraße in der Lange Straße“ Beschlussvorschlag 

 
 Sitzung der Bürgerschaft vom 22.11.2017 

Änderung des Beschlussvorschlags: 
„Maßnahmen zur Sicherheit des Radverkehrs in der Langen Straße“ 
 

 Febr.2018 Informationsvorlage für Bürgerschaft 
Das Amt für Verkehrsanlagen hat im Zusammenwirken mit der Polizeiinspektion 
Rostock das Unfallgeschehen insbesondere unter dem Schwerpunkt der 
Radfahrunfälle analysiert. 
Auf Grund der ermittelten Verkehrsstärken von 600 – 750 Kfz/h im Querschnitt, 
den nachgewiesenen Radfahrten am Messpunkt (Südseite Höhe Faule Grube), 
des polizeilich bekannten Unfallgeschehens und des tatsächlichen  Geschwindig-

keitsniveaus (V85 beträgt 20 km/h) ist das Führen des Radverkehrs im 
Mischverkehr fachlich vertretbar. 
Es wurde folglich vom Fachamt  empfohlen die aktuell bestehende Radwegebe- 
nutzungspflicht aufzuheben. 
Ziel ist dabei die Separierung der Teilnehmer des fließenden Verkehrs aufzuheben 
und den Radverkehr weiter in der Fahrbahnmitte zu führen und damit von den 
ausparkenden Fahrzeugen weg zu leiten. 
Bislang gefahrbringende Momente zum ruhenden Verkehr hin (ausparkende 
Fahrzeuge) werden somit wirksam vorgebeugt und begegnet. 
 

 12.06.2018 Antrag an SG Verkehrsbehördliche Aufgaben  
 

 
 
 
 
 
     



 Juni 2018 Anhörungsverfahren      
 
Zustimmung  Abt. Verkehrsplanung 
Zustimmung SG Verkehrsausrüstung / LSA 
 
Zustimmung Polizeiinspektion SG Verkehr  
Nach einem Jahr wird diesbezüglich das Unfallaufkommen im Zusammenhang mit 
Zweiradfahrern nach Auffälligkeiten analysiert. 

 
 28.06.2018 verkehrsrechtliche Anordnung 

„ Entfernung des Radfahrstreifens mit Beschilderung und Piktogrammen und 
              Herstellung eines Sicherheitsstreifens Lange Str. zwischen der Kuhstr. und der  
              Faulen Grube und in Gegenrichtung vom Burgwall in Richtung Kuhstr. bis Lange Str.  
              Höhe Hausnummer Nr. 2.“ 

 
  
Entfernung des Radfahrstreifens mit Beschilderung und Piktogrammen und Herstellung 
eines Sicherheitsstreifens Lange Str. zwischen der Kuhstr. und der Faulen Grube und in 
Gegenrichtung vom Burgwall in Richtung Kuhstr. bis Lange Str. Höhe Hausnummer Nr. 2. 
 
 Dazu ist der vorhandene Breitstich zu belassen, der Längenausgleich am Rand der 
übergeordneten Straße (Breitstrich 1,5/1,5) direkt vor der Rinne zu markieren sowie die 
alte Markierung zu entfernen und nur an den Überquerungsstellen, welche zu befestigen 
sind (da Unfallgefahr) zu öffnen und entsprechende Sperrflächen in Höhe der 
Bepflanzungen, vor und hinter den Einmündungen, Querungen und Pkw-Stellflächen 
zwischen Fahrbahnrand und der vorhandenen baulich angelegten Rinne nach 
Markierungsplan zu markieren. 
 
Für den Radverkehr wird vor der LSA Kuhstr in Richtung Vogelsang.ein aufgeweiteter 
Radaufstellstreifen, deutlich mit Fahrradpiktogramm  erkennbar, von 5 Metern (3,0 m bis 
5,0 m möglich) angeordnet. Dies ist der Vorlauf für den Radverkehr vor dem Kfz. Eine 
zusätzliche separate Signalisierung mit Vorlauf für den Radverkehr lässt das 
Verkehrsrecht nicht zu. Der Vorlauf wird mit der vorgelagerten Haltlinie, hier 5,0 m, 
erreicht. 
Für den Radverkehr vor der LSA Kuhstr in Richtung Vogelsang aus der Bewegung heraus 
wird die Möglichkeit einer Einfädelung geschaffen, in dem der vorhandene 
Radfahrstreifen auf einer Länge von ca. 20 m unterbrochen wird, auch dieser Bereich 
(Rinne) sollte Höhengleich befestigt werden da Unfallgefahr bei ungünstiger Witterung 
besteht. 
Die Entscheidung für eine Befestigung der vorhandenen Rinne insbesondere an den 
Querungstellen für Radfahrer obliegt dem  
Baulastträger  in eigener Verantwortung. 
 
Die LSA-Steuerung an den einzubeziehenden LSA sind anzupassen (Zwischenzeiten). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Markierungs- und beschilderungsplan als Anlage beigefügt, 
 
 

 14.09.2018  Realisierung der VRAO vom 28.06.2018 

 

 

„In den letzten Wochen hat die Thematik der neuen Verkehrsregelung 

in der Langen Straße viele Menschen bewegt“ so der Senator für Bau und Umwelt. 

 

Daher wurde zum 16.10.2018 zu einem runden Tisch in das Haus des Bauens 

und der Umwelt eingeladen. 

 

Das Ergebnisprotokoll ist als Anlage beigefügt. 


